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Die Sektion Ziirich
meldet...

Im Januar fand im Coop-Bildungszen-
trum die 1. Etappe der diesjdhrigen Ver-
bandsseminare des SVW statt. Die Betei-
ligung iin Muttenz war ausserordentlich
gross, ein Zeichen, dass die gewdhlten
Themeén bei den Genossenschaften gut
ankanien.
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Nehmen wir eines heraus: «Hauswar-
tung im Haupt- oder Nebenamt». Herr
C. Hug, dipl. Ing. ETH, aus Frauenfeld,
machte die Kursteilnehmer mit den Pro-
blemen bekannt, welche sich aus diesem
Amt ergeben. Es bestand dann die Mog-
lichkeit, sich in Gruppenarbeit mit dem
Vortrag zu befassen. Verfolgen wir diese

Diskussionen in der Gruppe, welche sich

mit dem Hauswartproblem konfrontiert
sah.

Muss der Hauswart fachlich in der
Lage sein, Reparaturen auszufiihren?
Sofort ergab sich in der Diskussion eine
Differenz zwischen den Vertretern jener
Genossenschaften, welche hauptamtli-
che Hauswarte anstellen, und jenen, die
diese Position nebenamtlich besetzen.
Die «grossern Genossenschaften» ver-
langen von ihren Hauswarten, dass sie
Sanitér-, Schlosser-, Schreiner- und auch
Girtnerarbeiten selbstidndig erledigen.
Ihre Anstellung erfolgt unter der Bedin-
gung, dass anfallende Reparaturen in
einem bestimmten Umfang kurzfristig
vorgenommen werden. Diese Leute wer-
den gesucht und nicht unbedingt unter
der Mieterschaft rekrutiert. Kleinere Ge-
nossenschaften, welche einen nebenamt-
lichen Hauswart beschiftigen, suchen
solche Leute unter der Mieterschaft.
Hier beginnt das Problem: Oft fehlen ge-
eignete Leute.

Unterschiedlich ist auch, wie viele
Wohnungen durch einen Hauswart be-
treut werden. Diese Zahl schwankt von
einem Haus bis zu 50 oder 60 Wohnun-
gen. Einige kleinere Genossenschaften
haben dieses Problem anders gelost. Sie
suchen keinen Hauswart mehr, sondern
einen Hausverwalter. Dieser fiithrt mei-
stens keine Reparaturen mehr aus, sie
werden durchwegs an Handwerker ver-
geben. Die Funktion dieses Hausverwal-
ters versteht sich auch als Bindeglied
zwischen Vorstand und Mieterschaft.
Anfallende Reparaturen laufen tiber ihn,
wobei er die Kompetenz hat, bis zu
einem bestimmten Betrag Schaden behe-
ben zu lassen, die grossern und eventuel-
le Renovationen dem Vorstand zu un-
terbreiten. Die genaue Abgrenzung wird
hier in einem Pflichtenheft oder Stellen-
beschrieb festgelegt.

In der Gruppendiskussion stellte sich
heraus, dass zwischen den grossen und
den vielen kleinen Bau- und Wohngenos-
senschaften erhebliche Unterschiede in
der Bewdiltigung der sich stellenden Pro-
bleme Verwaltung/Unterhalt bestehen.
Die Profis haben es da insofern einfa-
cher, als sie Personal aussuchen kénnen,
wihrend die kleinern Genossenschaften
sich weitgehend auf den Kreis eben ihrer
Mieter beschranken miissen.

Zu bedauern war, dass die Ergebnisse
der Gruppengesprache nicht mitgeteilt
wurden. Vielleicht hétten sich daraus
doch gewisse Anhaltspunkte fiir die

Gruppenarbeit am Verbandsseminar




	Kongress 1983 des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswesen 11./12. Juni 1983 in Siders/Sierre

